
 
 

 

 

Gemeindeversammlung vom 7. April 2025 

20.00 Uhr, Panoramarestaurant Businesspark, Entlebuch 
 
 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse 

 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 
Gemeindeversammlung vom 7. April 2025 veröffentlicht.  
 
 
Die 113 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben wie folgt abgestimmt: 
 

1. Bewilligung eines Zusatzkredites von CHF 200'000.00 für die Sanierung der 
Glaubenbergstrasse  

Beschluss:  Einstimmige Zustimmung 

Genehmigung des Zusatzkredites von CHF 200'000.00 zum Sonderkredit Sanierung 
Glaubenbergstrasse (Nachtragskredit) mit gleichzeitiger Zustimmung zur Ergänzung des 
Budgetkredites der Investitionsrechnung 2025 

 
 
Weitere Traktanden (ohne Abstimmung): 

2. Verschiedenes, Umfrage 

Unter dem Traktandum Verschiedenes informierte der Gemeinderat über die nachfolgenden 
Themen: 
 
Sofortmassnahmen Glaubenbergstrasse, Abschnitt Gründli bis Glaubenbergpass 
Über den Winter sind auf der Glaubenberg-Passstrasse zahlreiche grössere, substanzielle Schäden 
entstanden. Es handelt sich Risse, Unebenheiten und grosse Absenkungen im Strassenkörper 
infolge hangseitigen Hanginstabilitäten. Die Passstrasse bleibt daher ab Gründli bis zur Passhöhe 
für den Verkehr bis voraussichtlich Ende Mai 2025 vollständig gesperrt. Aufgrund des aktuellen 
Schadensbildes ist zu erwarten, dass nebst der Behebung der dringendsten Arbeiten im Verlaufe 
April/Mai 2025 weitere Reparaturmassnahmen im Herbst notwendig werden. 
 
 
Gemeinde-Bauprojekte Neubau Werkhof, Erweiterung Schulhaus Pfrundmatt und Sanierung 
Port-Saal 
Der Gemeinderat nutzte die Gelegenheit, die Stimmberechtigen über den aktuellen Stand der 
laufenden Bauprojekte der Gemeinde zu informieren. Die Informationen wurden mit verschiedenen 
Fotos zu den Bauarbeiten veranschaulicht.  
 
 
Projektstand Sanierung Bahnhofareal, Prioris 
Abschliessend wurden die Anwesenden über die Projektplanung zur Erneuerung des Bahnhofareals 
sowie das Projekt Prioris gemäss Medienmitteilung vom 27. März 2025 informiert. 
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Allgemeine Umfrage 
Im Rahmen der allgemeinen Umfrage wurden keine Wortbegehren gestellt.  
 

 

Schluss der Versammlung: 21.25 Uhr. 
 
 

Rechtsmittel 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit der 
Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. Die 
Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 
 
 
6162 Entlebuch, 8. April 2025 

 
Gemeinderat Entlebuch 
 
 
 
 
Michael Grau   Pius Stadelmann 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 


